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Bauleitplanung der Stadt Ahrensburg 

Kiel, den 12. Dezember 2016 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplans und des Landschaftsplans 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gern. § 4 (2) BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Zusendung der Unterlagen zu dem vorgenannten Verfahren, zu dem die 

in der AG-29 zusammengeschlossenen Naturschutzverbände wie folgt Stellung nehmen. 

1 

Im Zuge der geplanten Ausweisung von Gewerbeflächen an der BAB A 1 ist darauf zu ach
ten, dass die Flächen nördlich der Straße ,;Ostring" I L 224 von einer Bebauung freigehalten 

werden, um eine Pufferzone zwischen Straße und Bebauung zu erhalten. Es ist vorab zu un

tersuchen, inwieweit die Errichtung eines separaten Gewerbegebietes außerhalb des bereits 

bestehenden Gewerbegebietes "Beimoorweg" fachlich geboten ist. 

2 
Im Gewerbegebiet beidseits des "Beimoorweges" ist darauf zu achten, dass hier die Flächen 
optimal genutzt werden (innerörtliche Nachverdichtung), um weitere Planungen "in der 
freien" Landschaft zu verhindern (s.o.). Eine weitere Bebauung in Richtung Osten muss 

verhindert werden, um eine Pufferzone gegenüber den Waldstandorten zu bewahren. 

3 
Die Ausweisung eines Naturschutzgebietes (NSG) im Bereich des Waldstandortes Beirnoor 
wird begrüßt und unterstützt. 



4 
Bei möglichen Siedlungserweiterungen, die sich teilweise direkt an der Grenze zu Schutzge
bieten (z. B. Siedlung Hagen) befinden, sind die geschützten Flächen von einer Bebauung 
freizuhalten. 

5 
Der Themenkomplex "Bevölkerungsentwicklung" im Flächennutzungsplan ist u. E. zu über
arbeiten. Im Kapitel 4.2.4 wird auf eine Tabelle verwiesen, die die Entwicklung der Einwoh
ner bis 2025 aufzeigt. Hier wird von einem Zuwachs von 2209 Einwohner ausgegangen. Die 
Angabe ist fehlerhaft, er beträgt nur 1572 Einwohner (33485 EW - 31913 EW = 1572 EW). 
Bei der Darstellung der Wohneinheitenbedarfsermittlung (S. 81 f) wird bereits im ersten Satz 
darauf hingewiesen, dass "unzureichend Werte zur Verfügung" stehen. Gleichwohl wird im 
Verlauf ein präziser Faktor - 1 ,22 - verwendet, der dann zur Ermittlung des Wohnungsneu
bedarfes führt. Dieses Vorgehen ist erklärungsbedürftig, zumal alle Prognosen zur Ermitt
lung der Bevölkerungsentwicklung bzw. Wohnraumbedarfes Schätzungen darstellen und 
somit keine gesicherten Ergebnisse liefern können. 

Wir bitten sie, die AG-29 im weiteren Verfahren zu beteiligen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

91 ~--~,r(.~ 
Achim Peschken 
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Planungskontrolle 
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Ihr Zeichen: / 

Ihre Nachricht vom: 20.10.2016/ 
Mein Zeichen: Ahrensburg-Fplan-Lplan/ 

Meine Nachricht vom: 28.04.2015/ 
 

Kerstin Orlowski 
kerstin.orlowski@alsh.landsh.de 

Telefon: 04621 387-20 
Telefax: 04621 387-54 

nachrichtlich: 
Kreis Stormarn  
Der Landrat  
Untere Denkmalschutzbehörde  
z.Hd. Herrn Jens Weich 
Mommsenstrasse 14 
23843 Bad Oldesloe 

Schleswig, den 14.11.2016 

Bauleitplanung der Stadt Ahrensburg 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans und des Landschaftsplans 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) 
BauGB 
Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der überplanten Fläche befindet sich, wie in den Planungsunterlagen richtig dargestellt, 
ein Grabungsschutzgebiet gem. § 2 (3) des Gesetzes zum Schutz der Denkmale (DSchG) 
in der Neufassung vom 30.12.2014. Zudem befinden sich Teile der überplanten Fläche in 
archäologischen Interessensgebieten. Bei diesen Bereichen der überplanten Fläche han-
delt es sich daher gem. § 12 (2) 6 DSchG um Stellen, von denen bekannt ist oder den 
Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Erdarbeiten in 
diesen Bereichen bedürfen demnach der Genehmigung des Archäologischen Landesam-
tes. 
Die in unserem Schreiben vom 28.04.2015 erläuterte besondere Bedeutung des Stell-
moor–Ahrensburger Tunneltals wurde in den Planungsunterlagen richtig wiedergegeben. 
Wir weisen erneut darauf hin, dass wir für den Trassensuchraum der Südumfahrung auf-
grund der sehr hohen Betroffenheit im westlichen Bereich (Grabungsschutzgebiet) keine 
Genehmigung in Aussicht stellen können.  
Der restlichen Planung der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans und des Land-
schaftsplans stimmen wir erneut mit folgenden Auflagen zu: 

mailto:alsh@alsh.landsh.de
mailto:kerstin.orlowski@alsh.landsh.de


- 2 - 

In den o.g. Bereichen liegen zureichende Anhaltspunkte dafür vor, dass im Verlauf der 
weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird, daher sind archäologische 
Voruntersuchungen erforderlich. 
Auf der Basis der Ergebnisse solcher archäologischer Voruntersuchungen können weitere, 
umfangreichere archäologische Untersuchungen notwendig werden. Die Kosten, die für 
die Untersuchung, Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation 
des Denkmals sowie die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse anfallen, hat gem. 
§ 14 DSchG der Verursacher im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. 
Es ist dabei zu berücksichtigen, dass archäologische Untersuchungen zeitintensiv sein 
können und eine Genehmigung möglichst frühzeitig eingeholt werden sollte, damit keine 
Verzögerungen im sich daran anschließenden Planungs- oder Bauablauf entstehen. 
Entsprechend sollte der Planungsträger sich frühzeitig mit dem Archäologischen Landes-
amt in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. 
Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, 
hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbe-
hörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigen-
tümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf o-
der in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Ent-
deckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichte-
ten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die 
Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile 
oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens 
nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse 
wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Kerstin Orlowski 





























































DER BÜRGERMEISTER ~ 

Gemeinde Großhansdorf Barkholt 64 22927 Großhansdorf 
Bau- und Umweltamt 

WRS Architekten & Stadtplaner 
Markusstraße 7 EINGEGAN6nJ 

Herr Kroll 

20355 Hamburg o q r')c- "" /." 01~ ...... - ~ -.. .. 10 
Telefon : 04102694162 
Telefax: 04102694127 
e-mail: bauamtkroll@grosshansdorf.de 

Großhansdorf, den 07.12.2016 

Neuaufstellung Flächennutzungsplan und Landschaftsplan Ahrensburg 
Hier: Beteiligung Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrter Herr Stegemann, 

die Gemeinde Großhansdorf bedankt sich für die Übersendung des Entwurfs der 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Stadt Ahrensburg gibt hierzu folgende 
Stellungnahme ab: 

Die gemeindliche Stellungnahme vom 22.04 .2015 wird hinsichtlich der Abwickel
barkeit der Prognoseverkehre aufrechterhalten und im Hinblick auf die gemeinsam mit 
den Verkehrswegeträgern zu erarbeitende Lösung der Problemstellungen noch 
bekräftigt. 

Insofern kann der wieder ins Gespräch gebrachten Südumfahrung nur ablehnend 
gegenübergetreten werden. Es ist zu erwarten, dass der Verkehrsfluss auf dem 
Ostring durch eine zusätzliche Anschlussstelle zumindest in den morgendlichen und 
abendlichen Spitzenzeiten erheblich beeinträchtigt wird. 

Gewerbeflächen : 

Die gemeindliche Stellungnahme vom 22 .04.2015 wird hinsichtlich der 
Neuausweisung von Gewerbeflächen an der BAB A 1 und somit an der Peripherie des 
Stadtgebietes ohne jeglichen Bezug zum urbanen Bereich aufrechterhalten . 

Ergänzend hierzu wird aber festgestellt, dass der Flächennutzungsplan zwar einen 
Ausblick auf künftige Planungen ermöglichen soll, eine Flächenausweisung "auf 
Verdacht" eines künftigen gemeinsamen Gewerbegebietes mit der Gemeinde Siek 
dürfte aber den Planungsgrundätzen des § 1 Abs . 3 BauGB widersprechen, da es 
schlicht an der Erforderlichkeit mangelt. 

Telefonzentrale: 
04102 /694-0 

info@grosshansdorf.de 
Internet: 
www.grosshansdorf.de 

Öffnung szeiten: 
Montag 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr 
Dienstag und Freitag 9.00 - 12.00 Uhr 
Mittwoch 7.30 - 12.00 Uhr 
Donnerstag 14.30 - 18.00 Uhr 

Bankverbindungen: 
Sparkasse Holstein BLZ 213 522 40 Nr. 19033633 1 
IBAN:DE02 2135 2240 0190 3363 31 
Raiffeisenbank SÜdstormarn Mölln eG BLZ 200 691 77 Nr. 207 020 
IBAN: DE84 2006 9177 0000 2070 20 



Anlage 

DER BÜRGERMEISTER 

Gemeinde Großhansdorf Barkholt 64 22927 Großhansdorf 

Stadt Ahrensburg Bau- und Umweltamt 

Herr Kroll 
Der Bürgermeister 
Fachbereich IV 
Manfred-Samusch-Str. 5 
22926 Ahrensburg 

EINGEGANGEN 
Oq lIe.·", t}016 

..... - ....... ~J t", ~ 

Telefon: 04102 694 162 
Telefax: 04102 694 127 
e-mail: bauamt.kroll@grosshansdorf.de 

Großhansdorf, den 22.04.2015 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ahrensburg 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Gemeinde Großhansdorf bedankt sich für die Übersendung des Vorentwurfs der 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Stadt Ahrensburg und gibt hierzu 
folgende Stellungnahme ab: 

Nach wie vor sieht es die Gemeinde Großhansdorf als vordringliche Pflicht der Stadt 
Ahrensburg an, bei sämtlichen Gewerbe- und Wohngebietsausweisungen die gute 
Abwickelbarkeit der Prognoseverkehre auch durch zusätzliche innerstädtische 
Verkehrswege zu gewährleisten und die immissionsschutzrechtlichen Belange der 
betroffenen Bevölkerung zu berücksichtigen. 
Dies gilt insbesondere für die Grundstücke in den Nahbereichen der L 224 und der 
BAB A 1. 

Schon vor der Einleitung der jeweiligen, aus den Darstellungen des FNP 
resultierenden Verfahren der verbindlichen Bauleitplanung, sind die hinlänglich 
bekannten verkehrlichen (in Spitzenzeiten nahezu funktionslose L224 als Zubringer 
zur BAB A 1) und immissionsschutzrechtlichen Probleme (Belastung der 
Großhansdorfer Wohnstraßen nahe der L 224) aktiv anzugehen. 

Gemeinsam mit den Verkehrswegeträgern ist eine Lösung der Problemstellungen zu 
erwirken. 

Mit Bedauern nimmt die Gemeinde Großhansdorf zur Kenntnis, dass die Grünzonen, 
die die Kommunen sowohl ökologisch verbinden als auch optische trennen 
zunehmend aufgegeben werden. Gerade am Beispiel der grenznahen Potenzialfläche 
12 ist dies deutlich abzulesen. 

Telefonzentrale: 
041 02 / 694-0 
E-Mail. 
info@grosshansdorf.de 
Internet: 
www.grosshansdorf.de 

Öffnungszeiten: 
Montag 9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr 
Dienstag und Freitag 9.00 - 12.00 Uhr 
Mittwoch 7.30 - 12.00 Uhr 
Donnerstag 14.30 - 18.00 Uhr 

Bankverbindungen : 
Sparkasse Holstein BLZ 213 522 40 Nr. 190 336 331 
IBAN:DE02 2135 2240 0190336331 
Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG BLZ 200 691 77 Nr. 207 020 
IBAN: DE84 2006 9177 0000 2070 20 
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Gewerbeflächen : 

Hinsichtlich der Gewerbeflächen Beimoor / An der Strusbek werden außer den vb. 
grundsätzlichen Anmerkungen keine Bedenken vorgetragen. 

Die neue geplante südliche Gewerbefläche an der BAB A 1 führt aufgrund der zu 
erwartenden Prognoseverkehre zur weiteren Verschärfung der bereits jetzt schon 
schlechten Abwickelbarkeit der Verkehre im Bereich der Rampen Ahrensburg West 
und Ahrensburg Ost. Dies wird unmittelbare Auswirkungen (Zunahme Verkehrs- und 
Lärmbelastung) auf die Großhansdorfer Wohngebiete haben. 

Die Notwendigkeit der Neuausweisung von Gewerbeflächen an der Peripherie des 
Stadtgebietes ohne jeglichen Bezug zum urbanen Bereich der Stadt Ahrensburg wird 
daher sehr kritisch gesehen. Wenn dennoch an der Planung festgehalten werden soll, 
sind im Zuge der Aufstellung eines B-Planes Gewerbeeinrichtungen mit Nachtbetrieb 
auszuschließen. Derartige Betriebe führen zu Beeinträchtigung der zulässigen 
Wohnnutzung auf dem Gebiet der Gemeinde Großhansdorf. Zudem dürfte dies auch 
mit dem in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan 46 (Planungsziel: Wohnungsbau 
in den Straßen Alter Achterkamp, Bartelskamp u.a.) kollidieren. 

Wohnbauflächen: 

Gegen die Ausweisung von Wohnbauflächen gem. Potenzialfläche 12 "westlich 
Großhansdorf" bestehen u.a. wg. des beabsichtigten Maßes der baulichen Nutzung 
erhebliche Bedenken. Die verkehrliehe Anbindung an vorhandene Siedlungsgebiete 
muss ausschließlich über eigene Verkehrswege geführt werden. 
Die Gemeindestraße Babenkoppel ist hierfür nicht geeignet. 
Im Zuge der Aufstellung der verbindlichen Bauleitplanung ist die Beibehaltung der 
Ableitung des Oberflächenwassers über einen Grenzgraben zu berücksichtigen. 
Ebenfalls muss ein ausreichender Grünstreifen (Abstandsgrün) zwischen der neuen 
Baufläche und der Großhansdorfer Gemeindegrenze eingeplant werden. 
Zusätzlich zu den planungsrechtlichen Gesichtspunkten wird bereits jetzt darauf 
hingewiesen, dass die Beschulung der Kinder aus diesem Wohngebiet im 
Schulzentrum Großhansdorf nicht in Aussicht gestellt werden kann 

Die übrigen geplanten Wohnbauflächen berühren die Belange der Gemeinde 
vorbehaltlich der Anmerkungen zu den Prognoseverkehren nicht. 

Landschaftsplan : 

Die Trasse einer Wegeverbindung ab Hof Kamp muss neu geplant werden, da diese 
genau durch die Fläche "Rümern" (Flurstück 27, Flur1, Gemarkung Großhansdorf) 
führt, auf der eine Ökokontofläche angelegt ist 

Gegen die übrigen geplanten Darstellungen werden keine Bedenken vorgetragen. 

Bü rgermeister 
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Wohnbauflächen: 

Es wird begrüßt, dass die ehemalige Potenzialfläche 12 "westlich Großhansdorf" nicht 
mehr Gegenstand der der Planung ist. 

Die übrigen geplanten Wohnbauflächen berühren die Belange der Gemeinde 
vorbehaltlich der wiederholten Anmerkungen zu den Prognoseverkehren nicht. 

Landschaftsplan: 

Die Trasse einer VVegeverbindung ab Hof Kamp ist bis zum abschließenden 
Beschluss neu zu planen, da diese nach wie vor genau durch die Fläche "Rümern" 
(Flurstück 27, Flur1, Gemarkung Großhansdorf) führt, auf der eine Ökokontofläche 
angelegt ist. 
Gegen die übrigen geplanten Darstellungen werden keine Bedenken vorgetragen. 

Redaktionelle Stellungnahmen: 

Es wird darum gebeten die Fläche des Baugebiets (B-Plan 41) Lurup / Sieker 
Landstraße auf 1,81 ha zu reduzieren. 
Die Abbildung 14 "Leitbild Wohnen" entspricht nicht mehr der Beschlusslage und sollte 
ebenso wie die gleichlautende Anlage aktualisiert oder entfernt werden , da die 
Potenzialfläche 12 "westlich Großhansdorf" entfallen ist. 

Da auf die hiesige Stellungnahme vom 22.04.2015 verwiesen wird, ist diesem 
Schreiben eine Kopie des Textes beigefügt. 

hen Grüßen 

Bürgermeister 
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Cathrin Weidler

Von: info@wirsind.net
Gesendet: Dienstag, 29. November 2016 12:32
An: stegemann@wirsind.net; weidler@wirsind.net
Betreff: Fwd: Stellungnahme, Neuaufstellung des F-Planes der Stadt Ahrensburg
Anlagen: image001.jpg

Zur Info. 

---------- Original Nachricht ---------- 
Betreff: Stellungnahme, Neuaufstellung des F-Planes der Stadt Ahrensburg 
Datum: Tue, 29 Nov 2016 12:21:00 +0100 
Von: HWK Lübeck - Birgit Henning <bihenning@hwk-luebeck.de> 
An: katharina.freimuth@ahrensburg.de, info@wirsind.net 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach Durchsicht der uns übersandten Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass in obiger Angelegenheit aus der Sicht der 
Handwerkskammer Lübeck keine Bedenken vorgebracht werden. 

Sollten durch die Flächenfestsetzungen Handwerksbetriebe beeinträchtigt werden, wird sachgerechter Wertausgleich 
und frühzeitige Benachrichtigung betroffener Betriebe erwartet. 

Mit freundlichen Grüßen 
Handwerkskammer Lübeck 
 
Birgit Henning 
- Sekretariat Betriebsberatung und Wirtschaftspolitik - 
 
Breite Str. 10 /12 
23552 Lübeck 

Tel.  04 51/ 15 06 - 2 37 
Fax. 04 51/ 15 06 - 2 77 

E-Mail: bihenning@hwk-luebeck.de 
Internet: www.hwk-luebeck.de 

 



Von: Freimuth, Katharina
An: Soltek, Stefanie; Sebastian Stegemann | WRS (stegemann@wirsind.net); weidler@wirsind.net
Betreff: WG: Neuaufstellung des Flächennutzungsplans
Datum: Dienstag, 13. Dezember 2016 14:55:58

 
 
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
Katharina Freimuth
 
Stadt Ahrensburg
Der Bürgermeister
Stadtplanung/Bauaufsicht/ Umwelt
Zimmer 505A
Manfred-Samusch-Straße 5
22926 Ahrensburg
Tel:   04102 77-234
Fax:  04102 77-167
E-Mail: katharina.freimuth@ahrensburg.de
Website: www.ahrensburg.de
 
Von: Braatz@ihk-luebeck.de [mailto:Braatz@ihk-luebeck.de] 
Gesendet: Dienstag, 13. Dezember 2016 14:05
An: Freimuth, Katharina
Betreff: Neuaufstellung des Flächennutzungsplans
 
Sehr geehrte Frau Freimuth, 

vielen Dank für die Planunterlagen zur Neuaufstellung des F-Plans der Stadt Ahrensburg. Wir erheben gegen die Planinhalte
keine Bedenken. 

Für das im Vorentwurf geplante Gewerbegebiet im Nordosten Ahrensburg, das nun als Weißfläche dargestellt ist, empfehlen
wir, die Regionalplanung zusätzlich über den Gewerbeflächenleitfaden des Kreises sowie über das gemeinsame
Gewerbeflächenentwicklungskonzept an der A1-Achse auf den Bedarf hinzuweisen. Die Leitfäden sollen, als Grundlage für
die neuen Regionalpläne genutzt werden, so dass es sehr sinnvoll ist, die Fläche in die o.g. Leitfäden aufzunehmen. 

Freundliche Grüße

Manfred Braatz
Diplom-Geograph
Stellvertr. Geschäftsbereichsleiter | Standortpolitik
Geschäftsführer | Wirtschaftsjunioren Lübeck

_______________________________

Industrie- und Handelskammer zu Lübeck
Fackenburger Allee 2, 23554 Lübeck
Tel.: + 49 451 6006-182
Mobil: +49 176 32114222
Fax: +49 451 6006-4182
E-Mail: braatz@ihk-luebeck.de
www.ihk-schleswig-holstein.de

PS: Kompletten Service und umfassende Wirtschaftsinfos rund um die Uhr finden Sie auf 
www.ihk-schleswig-holstein.de

mailto:/O=ERSTE ORGANISATION/OU=ERSTE ADMINISTRATIVE GRUPPE/CN=RECIPIENTS/CN=FREIMUTH
mailto:Stefanie.Soltek@ahrensburg.de
mailto:stegemann@wirsind.net
mailto:weidler@wirsind.net
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http://www.ahrensburg.de/
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Von: Freimuth, Katharina
An: Soltek, Stefanie
Betreff: WG: Stellungnahme F-Plan Neuaufstellung, Stadt Ahrensburg
Datum: Donnerstag, 10. November 2016 09:23:32
Anlagen: Anhang zu Stellungnahme.pdf

 
 
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
Katharina Freimuth
 
Stadt Ahrensburg
Der Bürgermeister
Stadtplanung/Bauaufsicht/ Umwelt
Zimmer 505A
Manfred-Samusch-Straße 5
22926 Ahrensburg
Tel:   04102 77-234
Fax:  04102 77-167
E-Mail: katharina.freimuth@ahrensburg.de
Website: www.ahrensburg.de
 
Von: c.riemer@kreis-stormarn.de [mailto:c.riemer@kreis-stormarn.de] 
Gesendet: Donnerstag, 10. November 2016 08:56
An: stegemann@wirsind.net
Cc: Freimuth, Katharina
Betreff: Stellungnahme F-Plan Neuaufstellung, Stadt Ahrensburg
 
Sehr geehrter Herr Stegemann, 

wie telefonisch mitgeteilt habe ich einige Anmerkungen zum Entwurf Flächennutzungsplan der Stadt
Ahrensburg Punkt 6.7.3. Ich empfehle die Tabelle mit den Kulturdenkmalen durch die aktuelle Liste
des Landesamtes für Denkmalpflege zu ersetzen. 
Diese ist zur Zeit vom Stand Januar 2015, da das Landesamt für Denkmalpflege zur Zeit mit der
Bewertung von Kulturdenkmalen beschäftigt ist, kann man davon ausgehen, dass im Januar 2016
eine Aktualisierung der Liste erfolgt.  Die angehängten Blätter sind auch Bestandteil meiner
Stellungnahme. 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Claudia Riemer

Kreis Stormarn
Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft und Denkmalpflege
Mommsenstr. 14, 
23843 Bad Oldesloe 

Tel.: 04531 - 160 1667
Fax: 04531 - 160 77 1667 
c.riemer@kreis-stormarn.de
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Kreis Stormarn 
Der Landrat 

 
 

Sparkasse Holstein  IBAN: DE80 2135 2240 0000 0102 57  BIC: NOLADE21HOL 
Volksbank Stormarn  IBAN: DE88 2019 0109 0080 2000 00  BIC: GENODEF1HH4 

 Fachdienst Planung und Verkehr 

 
 
vorab per e-mail an: 
1. katharina.freimuth@ahrensburg.de  
2. stadtplaner@wirsind.net 
 
 
Stadt Ahrensburg, Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 

Hier: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und  
Unterrichtung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. 
 
Die Informationen über die öffentliche Auslegung habe ich zur Kenntnis genommen. Als 
Träger öffentlicher Belange gebe ich die beiliegende Stellungnahme ab. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Martin Beck 
 
Anlage 
Stellungnahme 

Kreis Stormarn  Der Landrat  23840 Bad Oldesloe Zentrale: 
Stormarnhaus, Mommsenstraße 13, 23843 Bad Oldesloe 
Tel.: 0 45 31 / 1 60 - 0, Fax: 0 45 31 / 8 47 34 
Internet: www.kreis-stormarn.de 
 

Geschäftszeiten: 

Mo., Di., Do. + Fr. 08.30 - 12.00 Uhr 
Do. 14.00 - 17.00 Uhr und nach Vereinbarung 
 
Auskunft erteilt: 

Martin Beck 
Mommsenstraße 14, 23843 Bad Oldesloe 
Gebäude: F, Raum: 202 
Tel.: 0 45 31 / 160 - 1354, Fax.: 0 45 31 / 160 - 1623 
E-Mail: m.beck@kreis-stormarn.de 
Aktenzeichen: 52/101 
 
30.11.2016 

 
 
 
1. Stadt Ahrensburg 
Stadtplanung, Bauaufsicht, Umwelt 
Frau Katharina Freimuth 
Manfred-Samusch-Straße 5 
22926 Ahrensburg 
 
 
2. WRS Architekten & Stadtplaner GmbH 
Herrn Sebastian Stegemann 
Markusstraße 7 
20355 Hamburg 
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52/101 Bad Oldesloe, den 30.11.2016 
 
 

Stellungnahme 

als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zur 

Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ahrensburg 

 
Die Stadt Ahrensburg legt folgende Unterlagen vor: 
- Planzeichnung des Flächennutzungsplan-Entwurfes (Stand: Oktober 2016) 
- Begründung zum Flächennutzungsplan-Entwurf (Stand: 13.10.2016)  
- Umweltbericht zum Entwurf des Flächennutzungsplanes (Stand: Juni 2016) 
 
Gegen die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes bestehen keine grundsätzlichen städte-
baulichen Bedenken. Bei der weiteren Planbearbeitung ist aus Sicht des Kreises folgendes zu 
berücksichtigen: 
 
 
1. Städtebau und Ortsplanung 

 
1.1  städtebauliches Konzept zur Wohn- und Gewerbeflächenentwicklung 
Der F-Plan hat nach den Vorgaben des Baugesetzbuches nach § 1 Abs. 5 und 6 u.a. die Auf-
gabe, Flächenvorsorge für die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung und für die Belange der 
Wirtschaft für einen mittel- und langfristigen Planungszeitraum sicherzustellen. Vor diesem 
Hintergrund sollte im F-Plan in Planzeichnung und Begründung deutlich werden, wie die 
Stadt Ahrensburg mit der im F-Plan enthaltenen städtebaulichen Konzeption die mittel- und 
langfristigen Anforderungen und Aufgaben als Mittelzentrum im Verdichtungsraum bewälti-
gen kann und will. Hierbei sollte insbesondere die Berücksichtigung der bestehenden Wohn- 
und Gewerbeflächennachfrage und die Verkehrsinfrastruktur im Mittelpunkt stehen.  
 
Die Begründung und Ableitung des Wohneinheitenbedarfs und der Abgleich mit den verfüg-
baren Potenzialflächen für Wohnnutzung in Kap. 6.2 ist in der Argumentation insgesamt wi-
dersprüchlich und enthält Unstimmigkeiten. Es sollte nachvollziehbar aufgezeigt werden, wie 
und auf welchen im F-Plan dargestellten Wohnbauflächen die 2.160 zusätzlich erforderlichen 
Wohneinheiten für die unterschiedlichen Wohnformen – das entspräche bis zum Jahr 2025 
durchschnittlich 240 Wohneinheiten pro Jahr – entstehen können. 
 
Die Darstellung von geplanten Flächen für wohnbauliche Nutzungen erfolgt vor dem Hinter-
grund des ermittelten Wohnungsbedarfes und des anhaltenden Siedlungsdruckes im Mittel-
zentrum Ahrensburg insgesamt zurückhaltend. In der gemeinsamen Besprechung mit der 
Stadt Ahrensburg, dem Planungsbüro, der Landesplanungsbehörde und dem Ministerium für 
Inneres und Bundesangelegenheiten am 15.06.2015 wurde thematisiert, dass die im Planent-
wurf enthaltenen neuen Wohnbauflächen nicht ausreichen, den Bedarf als Mittelzentrum zu 
decken. 
 
Hinsichtlich des Gewerbeflächenbedarfs sollte im Rahmen einer Alternativflächenprüfung für 
Gewerbeflächen aufgezeigt werden, wie die jetzt erfolgte Flächenauswahl begründet wird. 
Für die zusätzlich ggf. für gewerbliche Nutzung vorgesehene Weißfläche am Beimoorweg 
sollte eine Eignungsuntersuchung erfolgen. Entgegen der in der Begründung benannten Aus-
sage ist in der Planzeichnung keine Gewerbefläche an der Hamburger Straße dargestellt. Zu-
dem ist die südlich der A 1 dargestellte Gewerbefläche nur über das Gebiet der Gemeinde 
Siek erschließbar. Hierfür wäre eine interkommunale Absprache erforderlich. 
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Die zusammenfassenden tabellarischen Übersichten auf S. 77 und S. 95 („Fazit Thema Ge-
werbe“ und „Fazit Thema Wohnen“) entsprechen inhaltlich nicht den vorherigen Aussagen 
der Kap. 6.1 und 6.2. Die Aussagen sollten überprüft und angepasst werden. 
 
1.2  Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur und Darstellung von Verkehrsflächen 
Grundsätzlich ermöglicht der F-Plan auch die Darstellung von Flächen für den überörtlichen 
Verkehr und für örtliche Hauptverkehrszüge. Der vorliegende Entwurf sollte hierzu deutlicher 
herausarbeiten, inwieweit mittel- und langfristig Lösungen für die Abwicklung der Verkehre 
verfolgt werden (z.B. Trassen für Radschnellwege, Verlauf einer Nordtangente lt. Masterplan 
Verkehr) und hierfür dann entsprechende Flächendarstellungen vornehmen. 
 
1.3  Aktuelle Bevölkerungsvorausberechnung der Staatskanzlei / Landesplanung und des Sta-
tistischen Amtes HH/SH  
Mit Stand Juni 2016 liegt eine aktuelle Bevölkerungsvorausberechnung für die Kreise und 
kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein vor. Danach ist eine weitere beachtliche Zunahme 
der Einwohnerzahl des Kreises Stormarn auf rd. 252.000 Einwohner und anteilig auch der 
Stadt Ahrensburg zu erwarten. Bis zum Jahr 2030 besteht in Stormarn ein Wohnungsneubau-
bedarf von rd. 14.000 Wohnungen. Die Ergebnisse sollten in die F-Plan-Aufstellung einflie-
ßen. Der Inhalt des Kap. 4.2.3 der Begründung ist entsprechend anzupassen. 
 
Seitens des Kreises Stormarn ist eine Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungs- und 
Haushaltsprognose von 2013 in Vorbereitung, die dann auch wieder differenzierte Aussagen 
zur Entwicklung der Einwohner und der Haushalte des Mittelzentrums Ahrensburg beinhalten 
wird. Sie wird voraussichtlich im Jahr 2017 vorliegen. Die aus 2013 vorliegende kleinräumige 
Bevölkerungs- und Haushaltsprognose ermittelte bis zum Jahr 2030 rd. 2.800 zusätzliche 
Einwohner und rd. 1.900 zusätzliche Haushalte. 
 
1.4  Präambel: Zeithorizont des F-Plans 
In der Präambel wird benannt, dass der F-Plan für einen Prognose- und Planungshorizont von 
etwa 15 Jahren erstellt wird. Demnach müsste, wenn der F-Plan im Jahr 2017 rechtswirksam 
werden sollte, der Prognose- und Planungszeitraum die darauf folgenden rund 15 Jahre bis 
etwa 2030/2035 umfassen. Die planerischen Rahmendaten des Wohn- und Gewerbeflächen-
bedarfs beziehen sich jedoch auf das Prognosejahr 2025. Vor diesem Hintergrund sind die in 
der Präambel enthaltenen Aussagen zum Zeithorizont zu überdenken. Ggf. sind auch der 
Prognosezeitraum und die entsprechenden Flächendaten und –darstellungen anzupassen. 
 
 
2. Naturschutz / Landschaftspflege 

 
2.1 
Parallel zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes wird der Landschaftsplan neu aufge-
stellt. Flächenausweisungen und Ziele sind lt. Begründung untereinander abgestimmt (S. 5). 
Daher wäre aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde ein direkter Bezug des F-Planes auf den 
Landschaftsplan in den entsprechenden Kapiteln geboten, z.B. Zielkonzept Gewerbeflächen, 
Zielkonzept Grün, Kompensationsmaßnahmen. 
 
2.2  Hinweise zur Begründung 
Das Gewerbeflächenentwicklungskonzept der CIMA aus 2015 erläutert, dass der Bedarf 
durch Potenzialflächen u.a. Neuentwicklung an der Hamburger Straße abgebildet werden 
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kann (S. 40, 75). Die untere Naturschutzbehörde bittet um Erläuterung, wo diese Flächen an 
der Hamburger Straße geplant sind. In der Planzeichnung ist keine Darstellung ersichtlich. 
 
In diesem Zusammenhang wird auch auf die Darstellung einer Weißfläche hingewiesen (S. 
75). Aus der folgenden Erläuterung geht hervor, dass die Stadt sich hier weitere Gewerbeflä-
chen wünscht, die aus übergeordneter Sicht z.Zt. nicht realisiert werden können. An dieser 
Stelle sollte der Bedarf an zusätzlichen Gewerbeflächen hergeleitet und begründet werden. 
Dass aus Sicht der Stadt Ahrensburg das Gewerbegebiet Nord sinnvoll ergänzt und eine Ar-
rondierung des Siedlungsrandes darstellen würde, sind periphere Überlegungen, jedoch keine 
Argumente, um einen tatsächlichen Bedarf an Gewerbeflächen zu begründen. Eine sachliche 
Begründung ist zu ergänzen. 
 
Der Text Wohneinheitenbedarfsermittlung ab S. 81 weist Unstimmigkeiten auf und sollte 
überarbeitet werden. Die Einwohnerentwicklung 2010-2025 wird mit + 2.209 angegeben (Ta-
belle S. 81 unten). Darunter wird die veraltete Angabe aus dem Vorentwurf 2015 genannt. 
1.540 x 1,22 ergeben nicht 2.695. Die veraltete Angabe ist im folgenden Text abermals zu 
lesen. 
 

Mit Blick auf das erforderliche Entlassungsverfahren von Flächen aus dem Landschafts-
schutz, sollte im Zielkonzept Wohnbauflächen eine übersichtliche Zusammenstellung der 
Gründe für die Auswahl der Standorte und geprüften Alternativen stattfinden, z.B. auch tabel-
larisch. So wird der Detaillierungsgrad der Alternativenprüfung deutlich und ist nachvollzieh-
bar. Diese Aufarbeitung ist ausschlaggebend für die abschließende Entscheidung der Entlas-
sung aus dem Landschaftsschutz.  
 
Die Herausnahme der im Landschaftsschutzgebiet befindlichen potenziellen Wohnbaufläche 
westlich von Großhansdorf (Babenkoppel) zugunsten einer Fläche in Ahrensfelde (Up‘n 
Barg) außerhalb des Landschaftsschutzgebietes wird begrüßt. Die Ausweisung einer Fläche 
östlich des Rosenweges als Wohnbaufläche wird als sinnvoll erachtet. 
 
Die geplante Wohnbaufläche am Ginsterweg sollte im Nordosten deutlich zurückgenommen 
werden, weil anderenfalls der dort verlaufende Biotopverbund unterbrochen oder zumindest 
erheblich beeinträchtigt wird.  
 
Die im Flächenkonzept F-Plan für den Bereich „Grün“ (Kap. 6.5) avisierten Themen Ökokon-
ten und Maßnahmenflächen sowie Ausgleich durch Flächen und Maßnahmen (S. 68) sollten 
dann auch tatsächlich in dem Kap. 6.5 aufgearbeitet werden. Den Schwerpunkt dieses Kapi-
tels bilden jedoch Vorhandensein und Sicherstellung von Erholungsflächen. An dieser Stelle 
sind Planungen zu einem Ausgleichskonzept zu erläutern. In der Flächenbilanz sind die Flä-
chen für Kompensationsmaßnahmen zu ergänzen. 
 

2.3  Hinweise zum Umweltbericht 
Die Umweltprüfung erfolgt gem. § 17 Abs. 2 UVPG nach den Vorschriften des BauGB. Aus-
führlichkeit und Detaillierungsgrad werden von der Stadt Ahrensburg festgelegt. Grundsätz-
lich mag die vorgelegte Unterlage für eine F-Planebene ausreichend sein. Um Entscheidungen 
der nächsten Planungsebene vorzubereiten, wäre jedoch für manche Flächen, z.B. Wohnbau-
flächen, eine vertiefte Betrachtung der Umweltauswirkungen sinnvoll und wünschenswert. 
 
2.4  Einzelfallbezogene Auswirkungen (Steckbriefe) 
Die Art der Darstellung in Form von Steckbriefen ist übersichtlich und nachvollziehbar und 
wird ausdrücklich begrüßt.  
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In den Allgemeinen Grundlagen ist für jede Fläche die Größe anzugeben (Bedarf an Grund 
und Boden der geplanten Vorhaben). 
 
Es wird sehr kritisch gesehen, dass die Bewertung in Bezug auf Tierarten fehlt und damit nur 
ein Teil der abwägungsrelevanten Belange betrachtet wird. Auf diese Kenntnislücke wird 
immerhin verwiesen. Die untere Naturschutzbehörde hält es für erforderlich, hier die aktuelle 
Bedeutung der Flächen aus artenschutzrechtlicher Sicht zu nennen und somit mögliche arten-
schutzrechtliche Hindernisse frühzeitig und vorausschauend einzuschätzen. Dieses ist zu er-
gänzen. 
 
Die Fläche W4 Siedlung am Hagen, südöstlich Ginsterweg liegt im Landschaftsschutzgebiet. 
Der Steckbrief ist um diese Angabe zu ergänzen. 
 
Da der aktuell als Weißfläche (östlich des Gewerbegebietes Nord) bezeichnete Bereich eben-
falls eine Darstellungsänderung erfahren hat, sollte die Fläche als Steckbrief ergänzt werden. 
 
 
3.  Wasserwirtschaft 

 
Die Stadt Ahrensburg stellt den Flächennutzungsplan neu auf. Meine Hinweise und Anregun-
gen aus der frühzeitigen Beteiligung wurden berücksichtigt. Gegen den Plan bestehen keine 
Bedenken. 
 
 
4. umweltbezogener Gesundheitsschutz 

 
Aus Sicht des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes bestehen keine Bedenken. 
 
 
5. untere Bodenschutzbehörde 

 
Aus Sicht des nachsorgenden und des vorsorgenden Bodenschutz bestehen keine Bedenken. 
 
 
6.  Denkmalschutz 

 
Seitens der unteren Denkmalschutzbehörde werden keine grundsätzlichen Bedenken vorge-
bracht. Das Kap. 6.7.3 Denkmale sollte jedoch auf den aktuellen Stand gebracht werden. 
Hierzu ist dem Planungsbüro WRS bereits die aktuelle Liste der Denkmäler zugesandt wor-
den. 
 
 
7.  Verkehr / ÖPNV 

 
7.1  Darstellung der Anbauverbotszonen der klassifizierten Straßen 
Die Anbauverbotszonen der klassifizierten Straßen außerhalb der Ortsdurchfahrten sollten in 
der Planzeichnung dargestellt werden. Die Planzeichenerklärung sollte entsprechend ergänzt 
werden. 
 
7.2  Trassenvarianten der Nordtangente 
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Eine nachrichtliche Darstellung der Trassenvarianten der Nordtangente bis an die L 82, auch 
außerhalb des Plangeltungsbereiches, wird empfohlen. 
 
7.3  Kreisverkehr am Beimoorweg / L 82 
Die Anbindung des Bebauungsplanes Nr. 88 B und der Straße „An der Strusbek“ an den Bei-
moorweg soll durch einen Kreisverkehr erfolgen. Die nachrichtliche Darstellung des Kreis-
verkehrs wird empfohlen. 
 
7.4  Kap. 6.6, Absatz Mobilitätskosten und Erreichbarkeiten, Seite 123, 4. Absatz 
Es wird die Einschätzung vertreten, dass die Mobilitätskosten relativ gering sind, da eine gute 
Erschließung durch Busse vorhanden ist, sowie eine gute Anbindung mit der Regionalbahn 
nach Hamburg vorhanden ist. Hier sollte neben der Regionalbahn auch der Regionalexpress 
erwähnt werden. Zudem ist zu ergänzen, dass ein entscheidender Faktor der Anschluss an das 
Schnellbahnnetz des HVV durch die U-Bahnlinie 1 ist. 
 
 
8.  vorbeugender Brandschutz 

 
Gegen die Realisierung des o.g. Bebauungsplanes bestehen aus der Sicht des vorbeugenden 
Brandschutzes keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
 
9.  Planzeichnung / Planzeichenerklärung/ / Begründung 

 
9.0  Stellungnahme des Kreises im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB hat der Kreis am 11.05.2015 
eine erste Stellungnahme abgegeben. Auf diese wird erneut verwiesen. 
 
9.1  Planzeichnung: Darstellung von Flächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 
Ich weise darauf hin, dass der in § 5 Abs. BauGB enthaltene Katalog der F-Plan-Darstellun-
gen abschließend ist. Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 sind in Bebauungsplänen möglich. Falls 
im F-Plan vorgesehen ist, Inhalte nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 aufzunehmen, sind diese als nach-
richtliche Übernahmen entsprechend § 5 Abs. 4 zu kennzeichnen. 
 
9.2  Planzeichnung: Darstellung von Wohnbauflächen mit Grundflächenzahl (GRZ) 
Wenn bereits auf F-Plan-Ebene Wohnbauflächen mit Grundflächenzahlen dargestellt werden, 
ist wegen der nach § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB bestehenden Bindungswirkung für die Bebau-
ungsplanung („zu entwickeln“) für jede einzelne Flächenfestlegung zu begründen, welche 
Überlegungen hierfür ausschlaggebend sind und unter welchen Voraussetzungen Abweichun-
gen möglich wären. Zudem wird ggf. bei späteren GRZ-Abweichungen in den Bebauungsplä-
nen das Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB nicht eingehalten. 
 
9.3  Planzeichenerklärung: Hauptwanderwege 
In der Legende ist das Planzeichen für Hauptwanderwege (Nr. 5.3 der PlanZVO) nachzutra-
gen. 
 
9.4  Planzeichenerklärung: Darstellung der Sonderbauflächen 
Sofern für einzelne Sonderbauflächen die Art der Nutzung dargestellt werden soll, ist die 
Lesbarkeit und Identifizierbarkeit sicherzustellen. Dies ist in der vorliegenden Version nicht 
der Fall. Wenn die Schriftgröße aufgrund des Maßstabes 1:10.000 nicht vergrößert werden 
kann, könnte alternativ mit Kennziffern (z.B. S 1 bis S n) gearbeitet werden, die in der Plan-
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zeichenerklärung erläutert werden. Die Sonderbaufläche Tourismus und Naherholung ist in 
die Liste der Planzeichenerklärung hinzuzufügen. 
 
9.5  Hinweis zu Nr. 3 der Planzeichenerklärung  
Hier lautet die korrekte Bezeichnung „Flächen für … und für die örtlichen Hauptverkehrszü-
ge“ (nicht –wege). 
 
9.6  Hinweis zu Nr. 11 der Planzeichenerklärung 
Im Hinblick auf die dort angesprochenen archäologischen Interessensgebiete ist darauf hin-
zuweisen, dass der Begründung des F-Plans kein Anhang der genannten Art beigefügt ist. 
Sollte damit die auf Seite 143 abgedruckte Abb. 29 gemeint sein, wäre eine lesbare Fassung 
wünschenswert. 
 
9.7  Integration des Umweltberichts in die Begründung 
In der Begründung zum Bauleitplan sind u.a. die nach der Anlage zum BauGB aufgrund der 
Umweltprüfung ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes im Umweltbericht 
darzulegen (§ 2a Abs. 1 Buchst. B BauGB). Jedoch kann der Umweltbericht seiner Funktion 
als einer der zentralen Teile der Begründung nur dann nachkommen, wenn er in die Begrün-
dung integriert ist (zwischen Überschrift „Begründung“ und der Unterschrift der Bürgermeis-
terin bzw. des Bürgermeisters.) Ein Beifügen als Anlage / „selbständiger Teil der Begrün-
dung“ würde der Bedeutung, die durch die Vorgabe, das im Umweltbericht beschriebene Er-
gebnis der Umweltprüfung sei in der Abwägung zu berücksichtigen (§ 2 Abs. 4 BauGB 
i.V.m. § 2a Satz 2 BauGB), betont wird, nicht gerecht werden. Der Umweltbericht ist daher in 
die Begründung zu integrieren. 
 
9.8  Begründung: Keine gesetzliche Fortschreibungspflicht für den Flächennutzungsplan 
Ich weise erneut darauf hin, dass das geltende Baugesetzbuch keine rechtliche Vorgabe ent-
hält, nach der Flächennutzungspläne alle 10-15 Jahre neu aufgestellt werden müssen. Die in 
Bezug genommene gesetzliche Regelung des EAG Bau 2004 ist nicht mehr in Kraft. Die Be-
gründung ist entsprechend zu ändern. 
 
9.9  Begründung: Abb. zum Verfahrensablauf Kap. 2.1 S. 16 
Die in der Abbildung enthaltenen Daten sind zu aktualisieren entsprechend der tatsächlichen 
Termine. Die Offenlage des F-Plan-Entwurfes erfolgte z.B. im November 2016 (nicht bis 
Mitte 2016). 
 
9.10  Hinweis zu Abb. 1 der Begründung 
In der Abb. 1 (Seite 10) der Begründung ist die Bezeichnung B 75 durch L 82 zu ersetzen. 
 
9.11  Hinweis zu Kap. 1.2.2 (Seite 13, letzter Absatz) 
Im letzten Absatz des Kap. 1.2.2 wird benannt, dass die Plangrundlage des F-Planes bestimm-
te Inhalte enthalten „muss“ (Flurstücke, Grenzen und Nummern). Dieses ist beim F-Plan nicht 
der Fall. Für Inhalt und Darstellung von Bauleitplänen gilt die Planzeichenverordnung (hier: § 
1 Abs. 1 und 2). Der letzte Satz ist deshalb zu streichen. 
 
9.12  Begründung: Metropolregion Hamburg Abb. 5 und Kap. 3.5 
Zur Gebietskulisse der Metropolregion Hamburg ist anzumerken, dass im Jahr 2017 voraus-
sichtlich die Landeshauptstadt Schwerin und der Altkreis Parchim in die Metropolregion auf-
genommen werden. 









landessporfVerband Schleswig·Holstein e.V .. Winterbeker Weg 49 . 241 14 Kiel 

Büro 
WIR SIND 
Architekten & Stadtplaner 
Herrn Dipl.-Ing . Sebastian Stegemann 
Markusstr. 7 
20355 Hamburg 

EINGEOANGEN 
1 J Ds.!, 2016 LandessporIverband Schieswig-Holslein 

RECHT/PERSONAL/UMWELT 

12. Dezember 2016 

Dr. Sven Reitmeier 
Tel. : 0431/6486-118 
Fax: 0431/6486-291 

. E-Mail: sven.reitmeier@lsv-sh.de 

Stellungnahme zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes u. des Landschafts-
planes der Stadt Ahrensburg . 

Sehr geehrter Herr Stegemann, 

Grundlage der Stellungnahme des Landessportverbandes Schleswig-Holstein (LSV SH) ist die 
Stellungnahme des Kreissportverbandes Stormarn (KSV Stormarn), die wir hiermit zum Gegen
stand unserer Stellungnahme machen. 

Die den LSV SH erreichenden Planungsunterlagen werden aufgrund der besserenVor-Ort
Kenntnisse und der Kenntnis ggf. vorliegender Betroffenheiten durch unsere Kreissportver
bände bearbeitet. Die dafür zuständigen Personen der Kreissportverbände sind i.d .R. ehren
amtlich tätige Mitarbeiter. In jedem Fall trifft dies für die Vertreter der ansässigen Sportver
eine zu, die qurch den KSV zu Rate gezogen werden. 

Insofern ist die eingeräumte Frist von ca. sechs Wochen für die Stellungnahme ein knapp aus
reichender Zeitraum. Bei den uns bisher vorgelegten Planungsvorhaben besteht mit den zu
ständigen Behörden die Absprache, dem Landessportverband eine Stellungnahmefrist von 
mindestens acht Wochen einzuräumen. Dieser Zeitraum wird benötigt, um die betroffenen 
Sportverbände und -vereine angemessen einbinden zu können. 

Wir bitten, diesen Sachverhalt bei zukünftigen Vorhaben zu berücksichtigen. 

Seitens des LSV SH werden gegen die vorbezeichneten Planungsentwürfe der Stadt Ahrens
burg keine Anregungen oder Einwände vorgebracht. 

M~ßen 
i.A. ... . ~-/ 

.;;>{ Sven Re.itmeier 

Partner und Förderer des LSV __________ _ __________________ _ 

"Haus des Sports" 
Winterbeker Weg 49 
24 114 Kiel 
StNr. 20/292/80205 

m Schreswig-Hoistein 
Netz 

Telefon 04 31/6486· 0 
Fox 04 31 /64 86·1 90 
E·Mail: info@lsy·sh.de 

. www. lsy·sh.de 

Förde Sporkasse 
IBAN OE 412105 01701001793015 
BIC NOlADE21 KIE 

PROVINZIAL 
Wir hoben gleitende Arbeitszeit 
Mo-Da 9:00-15.30 Uhr 
Fr. 9.00-12.00 Uhr 



  

  

 
WRS 
Architekten & Stadtplaner 
Markusstraße 7 
20355 Hamburg 
 
per mail: 
stadtplaner@wirsind.net 
katharina.freimuth@ahrensburg.de 

          FB 34 Eb 
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                     349 
 

kebke@lksh.de 

      09. Dezember 2016 

 
Neuaufstellung des Landschaftsplans der Stadt Ahrensburg 
 
 
Sehr geehrte Frau Freimuth, sehr geehrter Herr Stegemann, 
 
wir danken für die Zusendung des Landschaftsplanentwurfs und verweisen im 
Wesentlichen auf die Aussagen unserer Stellungnahme von Mai 2015, die Gül-
tigkeit behalten. Die Landschaftsplanung unterliegt der Freiwilligkeit der Grund-
eigentümer, so dass nicht wiederholt gefordert werden kann, dass z. B. „die 
landwirtschaftliche Nutzung aufzugeben ist.“ Alle vorgeschlagenen Maßnahmen 
auf Privatflächen sollten als „Eignungsmaßnahmen“ dargestellt werden, solange 
die Verfügbarkeit der Flächen für Naturschutzmaßnahmen ungeklärt ist. 
 
Die Darstellungen sind den Vorgaben des novellierten Landesnaturschutzge-
setzes anzupassen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kerstin Ebke 

mailto:kebke@lksh.de


Schieswig-Hoistein 
Der echte Norden 

Landeskriminalamt Schleswig-Holstein 
Mühlenweg 166 I 24116 Kiel 

WRS Architekten & Stadtplaner GmbH 
Herr Stegemann 
Markusstr. 7 
20355 Hamburg 

SH~' 
Schieswig-Hoistein 
Ministerium für Inneres 
und Bundesangelegenheiten 

LKA, Abt. 3, Dez. 33 (Kampfmittelräumdienst), SG 331 

Ihr Zeichen: 
Ihre Nachricht vom:20.11.16 

Mein Zeichen:2016-B-223 
Meine Nachricht vom:06.12.16 

Peter Junge 
Luftbildauswertung@mzb.landsh.de 

Telefon: +4943404049-40 
Telefax: +494340 4049-58 

06.12.2016 

F-Plan und Landschaftsplan der Stadt Ahrensburg 

Sehr geehrter Herr Stegemann, 

hiermit teile ich Ihnen mit, dass für das Gebiet (siehe Betreffzeile) keine Auskunft zur 
Kampfmittelbelastung gem. § 2 Abs.3 Kampfmittelverordnung S-H erfolgt. 

Eine Auskunftseinholung beim Kampfmittelräumdienst S-H ist nur für Gemeinden 
vorgeschrieben, die in der benannten Verordnung aufgeführt sind. 

Die Gemeinde/Stadt Ahrensburg liegt in keinen uns bekanntem Bombenabwurfgebiet. 

Für die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus Sicht des Kampfmittelräumdienstes 
keine Bedenken. . 

. Zufallsfunde von Munition sind jedoch nicht gänzlich auszuschließen und unverzüglich der 
Polizei zu melden. (siehe Merkblatt) 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Rh~P--
Peter Jlnge/ 

Dienstgebäude: Lärchenweg 17,24242 Felde I Telefon (Geschäftsstelle) +494340 4049-50 I Telefax +494340 4049-58 I 
kampfmittelraeumdienst@mzb.landsh.de 
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente. 
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Merkblatt 

Historie: 

Zum Ende des zweiten Weltkrieges war Schleswig - Holstein das letzte 
"freie" Bundesland. Aus diesem Grunde versuchten alle 
Wehrmachtseinheiten sich dorthin zurück zu ziehen. Dort lösten diese sich 
auf und ca. 1,5 Millionen Soldaten gerieten in Kriegsgefangenschaft. Das 
Wissen darüber führte dazu, dass sich die Soldaten überall ihrer Waffen, 
Munition und Ausrüstung entledigten. 

Dadurch kann es überall zu Zufallsfunden von Waffen, Munition oder 
Ausrüstungsgegenständen kommen. Offensichtlich schlechter Zustand und 
starke Rostbildung sind kein Beweis für die Ungefährlichkeit eines 
Kampfmittels. 

Wer solche Waffen, Munition oder kampfmittelverdächtige Gegenstände 
entdeckt, hat im eigenen Interesse folgende Verhaltensregeln zu 
beachten: 

1. Diese Gegenstände dürfen niemals bewegt oder aufgenommen werden 

2. Die Arbeiten im unmittelbaren Bereich sind einzustellen 

3. Der Fundort ist so abzusichern, dass Unbefugte daran gehindert 
werden an den Gegenstand heran zu kommen. 

4. Die nächstliegende Polizeidienststelle ist über den Fund zu unterrichten 

5 .. Die Gegenstände dürfen auf keinen Fall zur Polizeidienststelle 
verbracht werden 



 

Dienstgebäude: Mercatorstraße 3, 5, 7, 24106 Kiel | Adolf-Westphal-Str. 4, 24143 Kiel | Telefon 0431 988-0 | Telefax 0431 988-7239 | 
poststelle@melur.landsh.de | www.melur.schleswig-holstein.de | E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch verschlüsselte Doku-
mente. In der Mercatorstrasse 3 steht eine Ladesäule für  E-Fahrzeuge (22kw) zur Verfügung. 

 
 

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt  
und ländliche Räume  |  Postfach 71 51  |  24171 Kiel 

Stadt Ahrensburg 
Stadtplanung/Bauaufsicht/Umwelt 
Frau Katharina Freimuth 
Manfred-Samusch-Straße 5 
22926 Ahrensburg 
 
nachrichtlich: 
Staatskanzlei 
Schleswig-Holstein 
Abteilung Landesplanung 
StK 32 
24105 Kiel 
 
Ministerium für Inneres 
und Bundesangelegenheiten 
Schleswig-Holstein 
IV 26 
24105 Kiel 

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:

Mein Zeichen: V 538-5332.11- 62
Meine Nachricht vom:

Burkhard Hielscher
Burkhard.Hielscher@melur.landsh.de

Telefon: 0431 988-7182
Telefax: 0431 988-7239

 
 
 

29. November 2016 
 
Landschaftsplan der Stadt Ahrensburg 
Schreiben WRS Architekten & Stadtplaner GmbH vom 20. Oktober 2016 
 
 
Sehr geehrte Frau Freimuth, 
die Stadt Ahrensburg beabsichtigt die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes und im 
Parallelverfahren die Aufstellung eines neuen Landschaftsplanes. Auf Grundlage der mir 
dazu mit o.g. Schreiben vorgelegten Planunterlagen nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Das MELUR ist als Oberste Naturschutzbehörde nach § 7 Abs. 3 LNatSchG bei der Neu-
aufstellung von Landschaftsplänen zu beteiligen. Nicht jedoch in Bauleitplanverfahren der 
Stadt Ahrensburg. Dort werden die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Stormarn wahrgenommen. 
 
Aufgaben und Inhalte des Landschaftsplanes richten sich nach § 9 BNatSchG. Auf § 11 
BNatSchG in Verbindung mit § 7 LNatSchG wird hingewiesen. 
 
Darüber hinaus werden folgende Hinweise gegeben: 
 

Entwurf zum Erläuterungsbericht zum Landschaftsplan Ahrensburg, Stand 10. Juni 2016: 
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1) Unter Kapitel 2.4 ‘Übergeordnete Leitlinien / Grünes Leitbild für Ahrensburg‘ wird zu 
der Leitlinie ‘· Biologische Vielfalt in der Stadt ermöglichen‘ darauf hingewiesen, dass  
ein wirksamer Artenschutz über einen ausreichenden Schutz der Lebensräume zu 
gewährleisten ist.  
Unter dem Kapitel 3.1 ‘Naturhaushalt‘ finden sich dazu mit Bezug auf § 9 Abs. 3 Ziffer 
4 Buchstabe b) BNatSchG Aussagen zum Biotopbestand (3.1.1.1) mit der Beschrei-
bung u.a. von Lebensstätten wild lebender Tiere und Pflanzen. 
Welche konkreten Arten mit den beschriebenen Biotopen angesprochen werden, wird 
nicht dargestellt. Hinweise finden sich beispielhaft in Kapitel 3.1.1.2 ‘Schutzgebiete‘ 
(Vorkommen von den streng geschützten Arten Moorfrosch und Kammmolch). 
Daher wird vorgeschlagen, die Biotopbeschreibungen insgesamt mit den dort vor-
kommenden schutzwürdigen Arten gezielt zu verknüpfen, um die aufgeführten Maß-
nahmen zum Artenschutz (3.1.1.4) zu konkretisieren sowie die Feststellung, dass 
Ahrensburg im Zentrum einer Vielzahl von klein- und großflächigen Gebieten mit her-
ausragender Bedeutung für den Biotop- und Artenschutz liegt, zu untermauern. 
Nach der Themenkarte ‘Arten und Biotope – Natur pur‘ im Anhang zum Erläuterungs-
bericht wurde zu den o.g. Maßnahmen eine Klassifizierung der (Kartenüberschrift) 
‘Bedeutung für Arten und Lebensräume (biologische Vielfalt)‘ vorgenommen. 
 

2) Unter Kapitel 2.5 ‘Datengrundlage und Methodik‘ wird als Datengrundlage für die erar-
beiteten Ziele und Maßnahmen für Natur und Landschaft eine im Sommer 2011 flä-
chendeckend durchgeführte Biotopkartierung angegeben. 
Aufgrund des Zeitablaufs wird vorgeschlagen zu prüfen, ob im LLUR SH (Dezernat 
52), zwischenzeitlich aktuellere Erhebungen vorliegen. 
 

3) S. 18 - Verweis auf Gesetzlich geschützte Biotope: 
Die zitierte Landesverordnung zur Änderung der Biotopverordnung vom 11. Juni 2013 
ist zwischenzeitlich geändert worden. Vergleiche hierzu Artikel 7 zum Gesetz zur Än-
derung des Landesnaturschutzgesetzes und anderer Vorschriften vom 27. Mai 2016 
(GVOBI. Schl.-H., Ausgabe 23. Juni 2016, Nr. 7). 
 

4) In den Planzeichnungen/Karten zum Landschaftsplan die Biotoptypenkartierung be-
treffend (Karte 1 und Karte 2), sind die innerhalb des Plangebietes zu erhaltenden ge-
setzlich geschützten Biotope nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG mit einer ei-
genen Signatur zu kennzeichnen. Nach § 9 Abs. 2 ist auf die Verwertbarkeit der Dar-
stellungen der Landschaftsplanung für die Bauleitpläne Rücksicht zu nehmen. 
 
In den Erläuterungen zur Biotoptypenkartierung (Anlage zu den Planunterlagen) finden 
sich dazu in Tabelle 1 ‘Überblick über die im Stadtgebiet Ahrensburg vorhandenen Bi-
otoptypen‘ entsprechende Hinweise. Diese sind jedoch nicht in die Legende der o.g. 
Karten übernommen worden. 
In diesen Erläuterungen wird unter dem Kapitel 2. Methodik als Grundlage für die Ty-
pisierung der Biotope die ‘Standardliste der Biotoptypen in Schleswig-Holstein‘ in der 
2. Fassung (LLUR SH) aus 2003 benannt. Diese ist inzwischen veraltet. 
Hierzu wird verwiesen auf die aktuelle ‘Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für 
die Biotopkartierung Schleswig-Holstein mit Hinweisen zu den gesetzlich geschützten 
Biotopen sowie den Lebensraumtypen gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie - Kartieran-
leitung, Biotoptypenschlüssel und Standardliste Biotoptypen - 2. Fassung (Stand: Juli 
2016). Eine Anpassung wird empfohlen (http://www.schleswig-
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holstein.de/DE/Fachinhalte/B/biotope/Downloads/kartierschluessel.html). 
 
Auf der Karte zum Flächennutzungsplan, Entwurf Oktober 2016, findet sich der Hin-
weis ‘Biotope nach § 30 BNatSchG sind aus planungsgrafischen Gründen nicht darge-
stellt. Ihre Lage, Größe und Art ist dem Landschaftsplan zu entnehmen.‘ 
Dieser Hinweis ist nach den o.g. Feststellungen nur bedingt gültig. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Inanspruchnahme gesetzlich geschützter Bioto-
pe einer Befreiung nach § 67 BNatSchG bedarf. 
 

5) Eine Prüfung der unter der Ziffer Gliederungsziffer 3.1.1.2 aufgeführten Schutzgebiete 
bestätigt die auf dem Gebiet der Stadt Ahrensburg vorhandenen Naturschutzgebiete: 
- NSG „Stellmoor-Ahrensburger Tunneltal“ 
- NSG „Heidkoppelmoor und Umgebung“ (zum Teil im Stadtgebiet) 
- NSG „Ammersbek-Niederung“ (zum sehr kleinen Teil im Stadtgebiet. 
 
Die in diesem Kapitel aufgeführten FFH-Gebiete sind korrekt dargestellt. Das auf der 
Seite 16 unter FFH-Gebiet „Kammmolchgebiet Höltigbaum/Stellmoor“ aufgeführte 
„Hamburger“ NSG „Höltigbaum“ ist jedoch ein Naturschutzgebiet auf schleswig-
holsteinischem Gebiet. 
 
Auf dem Gebiet der Stadt Ahrensburg befinden sich gemäß Landschaftsrahmenplan 
für den Planungsraum I, September 1998, MUNF SH, folgende Gebiete, die die Vo-
raussetzung zur Ausweisung als Naturschutzgebiet erfüllen: 
 
- „Beimoor/Forsttiergarten“ 
- „Wulfsdorfer Neuenteich“ 
- „Lindenhofer Bocksberg“. 

 
Sie sollten entsprechend nachrichtlich dargestellt werden. 
 
 

Zu berücksichtigen sind ferner die örtlichen Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege. Hierzu wird die zuständige Untere Naturschutzbehörde des Kreises Stor-
marn eine Stellungnahme abgeben, auf die ich im Grundsatz verweise. Ich bitte deren 
fachlichen Anregungen und Bedenken zu berücksichtigen. 
 
Abschließend weise ich darauf hin, dass die Ausweisungen des Landschaftsplanes unter 
Beachtung vorstehender Stellungnahme gemäß § 7 Abs. 2 LNatSchG in den Flächennut-
zungsplan der Stadt Ahrensburg zu übernehmen sind. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
B. Hielscher 
 
Anlagen: Landschafts- und Flächennutzungsplan der Stadt Ahrensburg, Stand zur  
 öffentlichen Auslegung, Oktober 2016 













































Von: Freimuth, Katharina
An: Sebastian Stegemann | WRS (stegemann@wirsind.net); Soltek, Stefanie
Betreff: WG: Neuaufstellung des Flächennutzungsplan und des Landschaftsplan
Datum: Montag, 14. November 2016 10:09:25

z.K.
 
Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
Katharina Freimuth
 
Stadt Ahrensburg
Der Bürgermeister
Stadtplanung/Bauaufsicht/ Umwelt
Zimmer 505A
Manfred-Samusch-Straße 5
22926 Ahrensburg
Tel:   04102 77-234
Fax:  04102 77-167
E-Mail: katharina.freimuth@ahrensburg.de
Website: www.ahrensburg.de
 

Von: Guse, Andreas [mailto:andreas.guse@sh-netz.com] 
Gesendet: Montag, 14. November 2016 09:32
An: Freimuth, Katharina
Betreff: Neuaufstellung des Flächennutzungsplan und des Landschaftsplan
 
Sehr geehrte Frau Freimuth,
 
gegen die Neuaufstellung des Flächennutzungsplan und des Landschaftsplan der Stadt
Ahrensburg bestehen unserseits keine Bedenken.
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.
 
 
Freundliche Grüße 
Andreas Guse
Netzcenter Ahrensburg 
T +49 41 02-4 94-21 22 
F +49 41 02-4 94-22 10 
M +49 1 60-7 11 60 88 
Andreas.Guse@sh-netz.com
Schleswig-Holstein Netz AG 
Kurt-Fischer-Straße 52 
22926 Ahrensburg
www.sh-netz.com
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Jan-Christian Erps
Vorstand: Matthias Boxberger, Andreas Fricke 
Sitz Quickborn Amtsgericht Pinneberg HRB 8122 PI

 
 

mailto:/O=ERSTE ORGANISATION/OU=ERSTE ADMINISTRATIVE GRUPPE/CN=RECIPIENTS/CN=FREIMUTH
mailto:stegemann@wirsind.net
mailto:Stefanie.Soltek@ahrensburg.de
mailto:katharina.freimuth@ahrensburg.de
http://www.ahrensburg.de/
mailto:Andreas.Guse@sh-netz.com
http://www.sh-netz.com/
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Deutsche Telekom Techllik GmbH 
Fackenburgel Allee J 1. ~:i554 LClbecK 

WRS Architekten & Stadtplaner GmbH 
Markusstr. 7 

20355 Hamburg 

Schreiben vom 20. Okt. 2016 
PTI 11, Lübeck, Klaus Reichert 
0451 /488 - 1053 
17. Nov. 2016 
Ahrensburg , Neuaufstellung des F-Planes und des L-Planes 
Bauleitnummer 161144 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Zusendung der Unterlagen. 

ERLEBEN, WAS VERBINDET. 

EINGEGANGEN 
18. Nov. 2016 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die 
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und 
Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. 

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
Gegen die o.a. Planung haben wir keine Bedenken, weitere folgende Hinweise bitten 
wir aber zu beachten: 

Generell gilt für zukünftige Baugebiete folgender Grundsatz: 
Di~ Telekom prüft die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im 
Baugebiet. 
Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung 
treffen. 
Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei einem bereits bestehenden 
oder geplanten Ausbau einer TK-Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die 
Errichtung eines eigenen Netzes zu verzichten . 
Die Versorgung der Bürger mit Universaldienstleistungen nach § 78 TKG wird 
sichergestellt. 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
Technik t'Jiecierlassung NOlcl. Uberseerin9 2. 22297 l'lamblilg 
Fackonburg(,1 Allee 31. ;'3~154 LClbeck 
T plefon ., 49 4030600 O. E-Iv1atl. T-NL-Nord@telekom.de, Intel net www telekom.cJe 
Postbanl. Saarbrucken (81 7 590 t 00 66). Kto.-Nr. 248 58668 
113AI\J. DE175901 0066 (JO?'1858668. S\tVIF1-BIC: P8NKDEFF59(J 
Dr. Thoillas Knoll (Vorsitzenden 
Dr Gruno Jacobfeuerbmn (VcJrsltzpncler), Albpr! Mathei:" Cilrstpn Muller 
/\lllt$~J8richt Bann HRB 1 '119(1 Sitz eier Gescjllschaft 80nn 
U~·t-ldNr DC 8t4(4526) 



Datum 

Empfänger 

~p .. ERLEBEN, WAS VERBINDET. 

Blatt 2 

Im Fall eines Netzausbaus durch die Telekom, bitten wir aus wirtschaftlichen 
Gründen sicherzustellen, 

• 

• 

• 

• 

dass für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschließungsgebiet 
eine ungehinderte und unentgeltliche Nutzung der künftigen Straßen und · 
Wege möglich ist, 
dass auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht zugunsten der 
Telekom Deutschland GmbH eingeräumt und im Grundbuch eingetragen wird, 
dass eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der 
Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der 
Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den 
Erschließungsträger erfolgt, 
dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungs
plangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter der folgenden 
Adresse so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich 
angezeigt werden . 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
PTI 11, Planungsanzeigen 
Fackenburger Allee 31 

23554 Lübeck 

Alternativ kann die Information gern auch als E-Mail zugesandt werden. Die 
Adresse hat folgende Bezeichnung : 

T -NL-N-PTI-11 -Planungsanzeigen@telekom.de 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. .:r. iVtlV 
PhiIiPPZU~ Klaus Reichert 
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WRS 
Architekten und Stadtplaner GmbH 
z. H.: Herrn Stegemann 
Markusstraße 7 
20355 Hamburg 
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           Mein Zeichen: 7414.21 / 7425.13 
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               Hanka Kaczmarek 
          Hanka.Kaczmarek@llur.landsh.de 

               Telefon: 04542 82201-29 
               Telefax: 04542 82201-40 

 
 

20.12.2016 

 

Bauleitplanung der Stadt Ahrensburg 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes und des Landschaftsplanes 
hier: Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB   
   

 
Sehr geehrter Herr Stegemann, 
 

hinsichtlich der Inhalte der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Ahrensburg wird, seitens der Unteren Forstbehörde, wie folgt Stellung genommen: 
 
Der Flächennutzungsplan stellt für das gesamte Stadtgebiet die sich aus der beab-
sichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den 
voraussehbaren Bedürfnissen der Stadt in Grundzügen dar. Die Basis des Flächen-
nutzungsplanes bilden der heutige Bestand und die sich neu ergebenden Potenzial-
flächen. 
 
Der Bereich „Grün“ (Kap. 6.5 der Begründung zum FNP) beschäftigt sich u.a. mit 
Waldflächen. Hiernach sollen u.a. keine weiteren bzw. neuen Reitwege im Beimoor-
wald und im Hagener Forst sowie in den Nahbereichen der NSG und FFH-Gebiete 
ausgewiesen werden (S. 117). Des Weiteren sollen Eingriffe in Natur- und Landschaft 
auf ein notwendiges Maß reduziert und möglichst innerhalb der Gemeindegebiets-
grenzen durch Aufforstungen o.ä. kompensiert und ausgeglichen werden (S.48). 
 
Generell sind von der vorliegenden Flächennutzungsplanneuaufstellung Waldflächen, 
gem. § 2 Waldgesetz für das Land Schleswig-Holstein (LWaldG) vom 05.12.2004, 
zuletzt geändert am 23.06.2016 (GVOBl. 2016, Nr. 7, S.184), betroffen.  
 
Im Folgenden weise ich auf weitere, aktuell existierende Waldflächen (rot gekenn-
zeichnet) hin. Die Feststellung dieser Waldflächen erfolgte anhand eines Luftbildab-
gleiches sowie einer anteiligen Überprüfung vor Ort. 
 
Wird seitens der Stadt Ahrensburg hinsichtlich dieser bestehenden Waldflächen eine 
Nutzungsänderung (z.B.: zu landwirtschaftlicher Fläche oder zu Grünfläche) ange-
strebt, wie sie laut dem Planzeichnungsentwurf teilweise ausgewiesen wurden, ist 
gemäß § 9 LWaldG eine Umwandlung von Wald erforderlich, inklusive entsprechen-
der Ersatzaufforstung. Ich weise daraufhin, dass es sich hierbei um ein gesondertes 
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Genehmigungsverfahren handelt und dass Wald nur mit vorheriger Genehmigung der 
Unteren Forstbehörde, gemäß § 9 Abs. 1 LWaldG, abgeholzt, gerodet und in eine 
andere Nutzungsart umgewandelt werden darf. 
 
Waldbereich 1 (Nordwesten) – aktuell bestehende Waldflächen, ausgewiesen als 
Flächen für Landwirtschaft: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waldbereich 2 (Westen) – aktuell bestehende Waldflächen, ausgewiesen als Flächen 
für Landwirtschaft: 
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Waldbereich 3 (Süden) – aktuell anteilig bestehende Waldflächen, ausgewiesen als 
Grünfläche bzw. als landwirtschaftliche Fläche: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
Waldbereich 4 (Südosten): – aktuell bestehende Waldfläche, anteilig als landwirt-
schaftliche Fläche ausgewiesen: 
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Waldbereich 5 (Osten): – aktuell bestehende Waldflächen, anteilig als landwirtschaft-
liche Fläche ausgewiesen: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waldbereich 6 (Gewerbegebiet Beimoor Süd): – aktuell bestehende Waldfläche, an-
teilig als Grünfläche ausgewiesen (vgl. forstbehördliche Stellungnahme vom B-Plan 
Nr. 88; Az: 7414.22 / 7425.14): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waldbereich 7 (Nordosten): – aktuell bestehende Waldflächen, anteilig als landwirt-
schaftliche Fläche ausgewiesen: 
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Bei den nachfolgenden Darstellungen handelt es sich aktuell noch nicht um Waldflä-
chen. Werden die ausgewiesenen bzw. geplanten, potenziellen Waldflächen, seitens 
der Stadt Ahrensburg, gemäß der Planungszeichnung umgesetzt, bedarf es einer 
gesonderten Genehmigung der Unteren Forstbehörde zur Erstaufforstung (§ 10 Abs. 
1 LWaldG).   
 
Waldbereich 8 (Südwesten): aktuell noch kein Wald, allerdings in der Planzeichnung 
zukünftig als Wald (Neuwaldbildung) ausgewiesen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Waldbereich 9 (Osten): aktuell noch kein Wald, allerdings in der Planzeichnung zu-
künftig als Wald (Neuwaldbildung) ausgewiesen: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Zusammenhang mit dem Entwurf zum Landschaftsplan sind die vorgenannten 
Waldflächen in der Planzeichnung berücksichtigt worden, sodass hierzu seitens der 
Unteren Forstbehörde aktuell keine weiteren Hinweise bzw. Anmerkungen vorge-
bracht werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Hanka Kaczmarek 



Von: Dahmen, Nils [mailto:Nils.Dahmen@vhhbus.de]  
Gesendet: Montag, 12. Dezember 2016 10:35 
An: 'weidler@wirsind.net'; Freimuth, Katharina 
Cc: Matthias Winkler (Winkler@hvv.de) 
Betreff: Stadt Ahrensburg, Flächennutzungsplan 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
vielen Dank für die Beteiligung am Verfahren zur Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplans der Stadt Ahrensburg. 
Zu Punkt 6.6.2 der Begründung möchten wir anmerken, dass unser Busbetriebshof 
Kornkamp an der „Famila-Trasse“ der projektierten Nordumgehung liegt. Auf diesem 
Busbetriebshof sind die Busse beheimatet, mit denen wir eine Vielzahl der Buslinien in 
Ahrensburg und Umgebung bedienen. Hierfür ist eine ungehinderte Erreichbarkeit 
unseres Betriebsgeländes notwendige Voraussetzung. Um bei Realisierung dieser 
Trassenvariante unser Betriebsgelände weiterhin ohne Behinderungen erreichen und 
verlassen zu können, bitten wir um möglichst frühzeitige Beteiligung am weiteren 
Planungsprozess zur Nordumgehung. Für die Ausweisungen des FNP dürfte dieser 
Hinweis ohne Belang sein, wir bitten dennoch um entsprechende Beachtung. 
 
 
Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 
 
Nils Dahmen 
Betriebsplanung 
 
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH 
Curslacker Neuer Deich 37, 21029 Hamburg 
Tel 040 72594-212 Fax 040 72594-220 
Mobil  
 
Internet www.vhhbus.de 
 
www.facebook.com/vhhbus 
https://twitter.com/vhhbus 
 
 
-- 

Aufsichtsratsvorsitzender: Staatsrat Andreas Rieckhof, Geschäftsführung: Toralf Müller, Jan Görnemann 
Sitz der Gesellschaft: Hamburg Steuernummer: 27 116 00054 Amtsgericht Hamburg HRB-Nr. 138378 
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